
Erläuterung zu den folgenden Seiten

• Einrichtung

• UNIcert® Arbeitsstelle Dresden

• Mitglieder der wissenschaftlichen Kommission von UNIcert®/ Gutachter*innenteam

* Abweichungen von diesem Übersichtsplan sind in Abhängigkeit verschiedener Faktoren möglich. Ein maßgeschneiderter Zeitplan, der sowohl 
einrichtungsspezifische Besonderheiten und Wünsche als auch die Ressourcen der ehrenamtlichen Kommissionsmitglieder berücksichtigt, wird von 
der UNIcert® Arbeitsstelle Dresden zu Beginn des jeweiligen Verfahrens mit allen Beteiligten abgesprochen und fortlaufend überwacht, bei Bedarf 
in Absprache mit allen Beteiligten ggf. angepasst. 
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Übersicht Ablauf der verschiedenen Verfahren



Übersicht Reakkreditierungsverfahren auf Basis 
schriftlicher Unterlagen

Kontakt mit der 
Einrichtung  und 
mit Berater*in; 
Erinnerung zum 

anstehenden Verfahren 
durch Arbeitsstelle 

Dresden

Erneuter Kontakt und 
konkretere Planung zum 

weiteren 
Verfahrensablauf, 

Erinnerung an Einreichen 
der Unterlagen 

Prüfung der 
Unterlagen, erste 
Rückmeldung an 

Einrichtung in Bezug auf 
eingereichte 

Unterlagen, interne 
Abstimmung 

Prüfung der 
eingegangenen 
Unterlagen auf 

Vollständigkeit und 
Absprache des 

weiteren Verfahrens 
mit allen Beteiligten; 
Vorstrukturierung der 

Unterlagen

Erstellung der Vorlage 
für den Bericht

Einreichung der 
Unterlagen

Stellen des Antrags 
auf Reakkreditierung 

und
Vorbereitung der 

Unterlagen

12 Monate vor
Ablauf des 

Akkreditierungs-
zeitraums

9 Monate vor
Ablauf des 

Akkreditierungs-
zeitraums

5-6 Monate vor
Ablauf des 

Akkreditierungs-
zeitraums

3-4 Monate vor
Ablauf des 

Akkreditierungs-
zeitraums

Ablauf des 
Akkreditierungs-

zeitraums

Klärung des weiteren VorgehensRückmeldung über den aktuellen Stand an alle Beteiligten
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Klärung des 
weiteren 

Vorgehens

Übersicht Reakkreditierungsverfahren
auf Basis schriftlicher Unterlagen

Erstellung des 
Berichtsentwurfs  
und Absprache 
Berater*in und 

Zweitgutachter*in 
zum weiteren 

Ablauf

Versenden des 
Berichtsentwurfs an die 

Einrichtung;  und ggf. 
Überarbeitung des 
Berichtsentwurfs 

Erstellung des 
endgültigen Berichts

Überprüfung Auflagen, 
Unterstützung 

Änderungsprozesse

Redaktionelle 
Überarbeitung des 
Berichtsentwurfs 

und 
möglichst Eingehen des 
Berichts bei Einrichtung, 

Bekanntgabe von 
Auflagen 

Reakkreditierung
und weiterer Kontakt 
zwischen Einrichtung 

und Berater*in

Stellungnahme  zum 
Berichts-entwurf und 

zu evtl. Auflagen, 
Klärung evtl. Fragen 

ggf. Überarbeitung des 
Berichtsentwurfs 

Rückmeldung über den aktuellen Stand an alle Beteiligten

1 Monat nach 
Eingang der 

Unterlagen bei 
Berater*innen

2-3 Monate nach 
Eingang der 

Unterlagen bei 
Berater*innen

3 Monate nach 
Eingang der 

Unterlagen bei 
Berater*innen

6 Monate nach 
Eingang der 

Unterlagen bei 
Berater*innen

max. 1 Jahr nach 
Eingang der 

Unterlagen bei 
Berater*innen
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